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. 103. Freitags den 23 . Dexemder. 1903.

Aandespolizeiliche Anordnung,
bür. die Ueberwachung von Geflügelausstellnngen.

Im Hinblick auf die zur Zeit bestehende Gefahr
dn Verbreitung von Geflügelseuchcn . namentlich
der Geflügelcholera und der Hühnerpest , ordne ich
auf Grund der §§ 17 bis 29 des Reichsgesetzes,
betreffend die Abwevr und Unterdrückung von Vieh¬
seuchen, vom 23 . Juni 1880/1 . Mai 1894 (R . G.
Kl. S . 153/409 ) und der 88 1 und 7 der preußischen
ABsührungsgefetzeS zu diesem Gesetze vom 12 . März
1881(G .-S . S . 128), sowie des § 1 der Lundes-
Minstruktio » vom 30 . Mai/27 . Juni 1895 (R.
D. LI. S . 357 ) mit Genehmigung des Herrn
Ministers für Landwirtschaft , Domänen und Forste»
für den Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden
di» auf weiteres folgendes an:

I . § 1.
Alle Ausstellungen von Geflügel (Gänse , Enten,

Men , Hühner aller Art , einschließlich Truthühner,
Uauen, Fasanen ) mit Ausnahme der Brieftauben-
«lkstcllnngen und solchen Ausstellungen , die ans-
Uietzlich mit Geflügel ans dem Ausstellungsorte
jdbft oder auS einem Umkreise von höchstens 10 Km.
»1 diesen Ort beschickt werden , sind nach Maßgabe
der nachstehenden Bestimmungen amtstierärztlich
Mb vetcrinärpolizcilich zu beaufsichtigen.

§ 2.
i Dar für eine Geflügelansstellung bestimmte

Wiigel muß bei seinem Eintreffen am AnssteUnngs-
«rle mit Ursprungszeugnissen vcriehen sein , die eine

WWchnung der einzelnen Tiere und die polizeiliche
Bescheinigung eiilhalren müssen , daß der Hcrkunfls-
»rt der Tiere zur Zeit seuchensrei ist, und daß in

/ ^" Gehöft , aus dem das Geflügel stammt , seit
IS Wochen weder die Geflügclcholera noch die
I Hühnerpest geherrscht hat.

Aurnabinsweise darf Geflügel au » solchen
Meren Orten zugelassen werden , in denen ver¬
fielt eine der vorgenannten Seuchen herrscht.
» §3.

Dar für die Ausstellung eingehende Geflügel
>» aoitstierärztlich zu untersuchen . Diese Unter-
MM hat tunlichst beim Ausladen , jedenfalls vor
iiA« erbringen in den Ausstellungsraum zu er-

^ § 4-
I äur  Unterbringung des Geflügel « auf der

Well,mg dienenden Käfige und sonstigen Be-IürCi.n,.u''erl bor dem Gebrauche gehörig gereinigt
m werden. Tie Art der Reinigung
m, Infektion bestimmt der überwachende be-
«wte Tierarzt.

I »» n ." mit 0011 dem Aiisstelluiigsraum ist ein
I und Absonderung kranke » und

^Mtigen Geflügels geeigneter Raum bereit zu

' 8 ° .
tz»,.7 "^ Geflügel ist während der Dauer der Aus-
Mg fortlaufend durch die Ortspolizeibehörde
^ " " » Beamte und durch den beamtetenTier-
'V zu beobachten.

m. 8 6.
t m einer Alirstellnug die Geflügelcholera

>z,- ^ ..Huhiierpest aus , oder wird der Verdacht
i(it«eft. irlcr .® e“ ct>e11 durch den beamteten Tierarzt
tE .- ' fl «d die erkrankten und die seuchen-
Hm«b®? 1' f° roie  die nach Lage der Umstände als
^ aungsverdachtig anzusehenden Tiere sofort in

J flL -? !Decfe vorgesehenen Beobachtungs-
E. 1? Abs. 2 ) abzusoiidern und zu bewachen.
lAtetm ^ " diese» Raume » ist außer dem be-
I n»ra,rÄte nllr  de » mit der Pflege der TiereI«>ennÄ?ven zu gestatten;der Zutritt zu den

vdin"/ussteUn, !gsräumen ist den letzteren zu

»Plätze , an denen das kranke oder
N EnÄ “? ' 1 «estanden bat . oder von denen

,? " den anzunchmen ist . daß sie durch
te u ‘ u w -> die von solchem Geflügel

Ptatotif,," ' verunreinigt wurden , sind sofort nach

! '^ A däinfi ^ ^ " " " en Tierarztes zu reinigen
rs !We!, hUf,̂ " >nd eines Seuchenverdachtes ge-

dvAausigen Maßregeln sind aufzuheben,
die in ledem Falle unter Anwendung

ln bakteriologischen Methoden vorzw
ß/i ! ^ ? '?irtierärzlliche Untersuchung der Ver-
iM -rves ^ ? at,gt wird Zur Feststellung der
IK . bat stets eine Impfung von Versuchs-
I ^ hit jj? iMiden . Bei der Geflügelcholera cm-
z ^ >'ch >» allen nicht zwcifelfreien Fälle ».

M ., 8 7.
:«i!lî duge der Verdacht einer seuchenartigen Er-
Höuf N °bt . darf auch gesundes Geflügel , das

Ausstellung befindet , aus dem AuS-gMe„icht entfernt werden;dasselbe gilt.
s,a » ^ ^ /v ? vSbruch durch den beamteren

BttaSW 1 >st . für die Dauer von mindestens
t ^ diild ätzten Erkrankunasfalle . der sich
l̂ lliiE « ^vbachtungsraume « unter dem
fftono K ' fy/ ".1 ereignet hat . Die Unter-
SSnomi Geflügels kann auch tu anderen
^estd ? . i vEflellungrort erfolgen , sofern damit
8 "i>tk!i ^ encheiiverschleppiing nach dem
pbjilj beamteten Tierarztes nicht ver-

I Geflügel « durch das Gutachten de» beamteten Tier¬
arztes festgestellt , und wenn außerdem in allen
Fällen eine Reiiiignng und Desinfektion der ver¬
seuchte » Käfige , Behälter pp . und Räumlichkeiten
nach Anweisung des beamteten Tierarztes ausge-

| führt und dies von ihm bescheinigt worden ist.
8 9.

Für die nach § 1 von de» vorstehenden Vor-
schrislen ausgeuommenen Ansstelliingen haben die
OrtSpolizeibedörden je nach Lage des Falles die
zur Verhütung des Ausbruches und der Ver¬
schleppung , sowie zur Unterdrückung von Gcflügel-
seuchen erforderlichen Anordnungen unter Berück¬
sichtigung der allgemeinen Bestimmungen über die
Bekämpfung dieser Seuchen zu treffen . Jedoch ist
regelniüßig von den in den KZ 2 und 3 vorge-
seheneu Beschränkungen (Beibringung von Ur¬
sprungszeugnissen und amtrticrärztliche Unter¬
suchung vor dem Verbringen nach dem Ausstellungs¬
raum ) abzusehcn.

810 .
Der durch meine Rnndversügnng vom 19 . Juli

1901 — I . M . 3056 — bekannt gegehene Erlaß des
Herrn Ministers für Landwirtschaft , Domänen und
Forsten vom 24 . Juni 1901 , Gesch. Nr . 1. G a.
3010 , tritt außer Kraft.

811 .
Zuwiderhandlungen gegen diese landespolizei¬

liche Anordnung unterliegen den Strafvorschrifteu
in K 328 des Strafgesetzbuches , sowie in 8 66 Ab
satz 3 und 4 , Z 67 des Neichsviehseuchengesetzes

812 .
, Diese Anordnung tritt 8 Tage nach ihrer Der

öffentlichnng im Regierungs - AmtSblaite in Kraft.
Ihre Aufhebung oder Abänderung wird erfolgen,
sobald die eingangs gedachte Gefahr der Verbreitung
von Geflngelseuche », insbesondere der Geflügel-
cholera und der Hühnerpest nicht mehr besteht *

Wiesbaden , den 3. Dezember 1903.
Der Regierungs - Präsident:

_ Hcngstenbcrg.

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingcwiese », daß es im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt , bei Errichtung oder
wesentlichen Veränderungen ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen Gcwerbeäufsichtsbeamteu
(Gewerbe -Inspektor ) zu Rate zu ziehen , damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und un¬
nötiger Kosten von vornherein diejenigen Ein¬
richtungen getroffen iverden können , deren er zur Er¬
füllung der durch die Bestimmungen der 88 120a — 6
der Gewerbeordnung den Betriebsunternehmern
auferlegten Pflichten bedarf . - *

Wiesbaden , den 8. April 1897.
Königliche Polizei -Direktion,

gez. Karl Prinz von Ralibor»

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden , den 2. Mai 1903.

Der Polizei -Direktor : v . Lchenck.

Bekanntmachung.
Interessenten werden hiermit darauf hin¬

gewiesen . daß am 1. Januar 1804 das Gesetz,
betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Be¬
trieben vom 30. März 1903 (R. G. Bl . S . 113)
in Kraft tritt und die zur Ausführung desselben
von den Herren Ministern für Handel und
Gewerbe , der geistlichen Unterrichts - und Medizinal-
Angelegenheiten und des Innern , erlassene An¬
weisung vom 30 . November d. I . demnächst in
Form einer Beilage im Negicrungsamtsblatt
(Frankfurter Amtsblatt ) veröffentlicht werden wird

Wiesbaden , den 16. Dez. 1903.
Der Polizei -Präsident . I . V . : Falck.

Veranlagungsbezirkr
Stadtkreis Wiesbaden.

«pboi -o, ,yi »esunde » Geflügel darf unter der

' jSerben ^ “ U8 btm A »sstelIu »gS-
8 8.

. Seit& $ e M auch innerhalb der Ausstellungs-
, 'ahrrnft 1 me als erloschen und die
! Strbäfh*;*i n aufzuheben , wenn alle kranken

•»tu»MP !L^ ’ere oerenbet oder getötet sind,!
J ">* Unverdächtigkeit des überlebende» I

Bekanntmachung.
Im Anschlüsse an meine Bekanntmachung vom

5. November d . I . bringe ich hiermit znm Zwecke
der Ermittelung der Inhaber von Kraftfahrzeugen
zur allgemeinen Kenntnis , daß seitens der Herren
Minister der öffentliche » Arbeiten und de« Innern
dem Regierungsbezirke Hannover die weiteren Er-
kennungsnumniern 901 bis 1200 und dem
Regierungsbezirk Posen die weiteren Nummern 101
bis 200 zngeteilt worden sind.

Wiesbaden , den 3. Dezember 1903.
Der Regiernngs -Präsident . I . V . : gez. v . Gizycki.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit
zur allgemeinen Kenntnis . *

Wiesbaden , den 18. Dezember 1993.
Der Polizei -Präsident . I . V . : Falcke

Bekanntmachung.
Zu Unterrichtszwecke » , z. B . beim Entwerfen

von Zeichnniigkn auf Wandtafeln werden znweileu
farbige Kreiden verwendet. Neuere Unter¬
suchungen haben ergeben , daß derartige Kreiden
sehr oft einen der menschlichen Gesundheit schädlichen
Arien - und Bleigehalt haben.

ES wird deshalb hierdurch vor den . Gebrauche
derartiger arsen - und bleihaltiger Farbkreiden
öffentlich gewarnt.

Wiesbaden , den 26. November 1903.
Der Regierungs -Präsident.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 12. Dezember 1903.

Der Polizei -Präsident : v . Scheint.

Polizei -Bcrordnung.
Auf Grund der KZ 5 und 6 des Gesetzes über

die Einsührnng der Polizei -Verwaltung in den neu
erworbenen LandeStcilen vom 20 . September 1867
wird nach Beratung mit dem hiesigen Gemeinde
Vorstande verordnet wie folgt:

Kl . Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot-
waren Handel » , sind verpflichtet , die Preise des
gewöhnlichen Brote » für je s - Kilogramm (1 Pfund)
an den Verkaufsstellen durch einen von außen sicht¬
baren und von dem Revier - Pol,zei - Komniissar
nbgestenipelteu Anschlag zur Kenntnis des Publikums
zu bringen.

Die Preise dürfen nur an einem Montag
abgeändert werden . Diese Abändernng muß
ani nämlichen Tage dem Revier -Polizei -Kommissar
mitgeteilt und von dem letzteren der abgeäuderte
Anschlag abgestempelt werden.

8 2. Die Bäcker , sowie alle , welche mit Brot¬
waren bandeln , sind ferner verpflichtet , an de»
Verkaufsstellen eine Wage mit Gewichten anf-
zustellen oder mitznführen und den Käufern auf
Verlangen das Brot vorzuwiegen.

8 3. Wer eine » höheren Preis für Brot , als
den nach § 1 angeschlagenen verlangt oder sich
zahlen läßt oder wer weniger Brot an Gewicht
liefert , als er verkauft hat oder wer sonst den Be¬
stimmungen bieler Verordnung zuwiderbandelt
wird , sofern nicht eine Bestrafung auf Grund de»
Strafgesetzbuches erfolgt , mit Geldstrase bis zu
9 Mark oder im Unvcrmögensfnlle mit entsprechender
Hast bestraft.

8 4 . Die Polizei -Verordnung vom 25 . Februar
d . I . wird hiermit außer Kraft gesetzt und tritt
an deren Stelle die obige Verordnung . *

Wiesbaden , den 12. April 1881.
Königliche Polizei - Direktion.

Dr . v . Strautz.

„Wird hiermit veröffentlicht ."
Wiesbaden , de» 2. Oktober 1903.

Ter Polizei -Präsident . I . V . : Falcke.

Oeffentliche Bekanntmachung.
Steuerveranlagung für das Stenerjahr vom

1. April 1804 bis 31 . März 1805.
Aus Grund des Z 24 des Einkommensteuer¬

gesetzes vom 24 . Juni 1891 (Gcs .- Samml . S . 175)
wird hiermit jeder bereits mit einen » Gin¬
ko,nmen von »nehr als 3000 Mk . veran»
tagte Steuerpflichtige im Stadtkreise Wiesbaden
aufgcfordert , die Steuererklärung über sein Jahres»
einkommen nach dem vorgeschricbenenForniular in
der Zeit vom 4. Januar bis einschl . 20 . Januar
1904 dem Unterzeichneten „Vorsitzenden der Veran¬
lagungs -Kommission " schriftlich oder zu Protokoll
unter der Versicherung abzugeben , daß die An¬
gaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht
sind . Die oben bezeichneten Steuerpflichtiaen sind
zur Angabe der Steuererklärung verpflichtet»
auch wenn ihnen eine besondere Aufforderung oder
ein Formular nicht zngegangen ist.

Die Versäumung der obigen Frist bat gemäß
8 30 , Absatz 1, de« Eiiikommensteuergesctzes für
das Steuerjabr den Verlust der gesetzliche«
Rechtsmittel gegen die Veranlagung zur
Einkommensteuer zur Folge.

Wissentlich unrichtige oder unvollständige An¬
gabe » oder wissentliche Verschweigung von Ein-
konimen in der Steuererklärung sind im 8 66 des
Eiiikommensteuergesetzes mit Straie bedroht.

Die Einsendung schriftlicher Erklärungen durch
die Post ist zulässig , geschieht aber auf Gefahr de»
Absenders und deshalb zweckmäßig mittels Ein¬
schreibebriefes . Mündliche Erklärungen werden an
den Werktagen , und zwar in der Zeit vom 4 . bis
20 . Januar , vormittags von 9 bis 12 Uhr und
nachmittags von 5 dis 6 Ubr — sonst im Jahr
vormittags von 9 bis 12 Uhr — , in den Ge¬
schäftsräumen des Unterzeichneten : Lniscnstraße 7,
zu Protokoll entgeaengenoniineii.

Wird die Angabe z» Protokoll vorgezoqen.
so emppehlt e» sich, vorher die erforderlichen
Zablenunterlagcn und Berechnungen auf beson¬
derem Bogen zusammen,ustellen und diese Zu¬
sammenstellung und die Beläge dazu initznbringen.
Aber auch im Falle einer selbstgesertigtcn Dekla¬
ration wird zur Vermeidung von Beanstandnngen
und Rückfragen dringend empfohlen , die den Äu-
gabcn der Steuererklärung zu Grunde liegenden
Berechnungen an der dafür im Formular be¬
stimmten Stelle (Seite 3 und 4) oder auf einer
besonderen Anlage mitzuteilen.

Die Veranlagiing zur Ergänzungssteuer er¬
folgte »n Jahre 1902 für 3 Jahre , also für die
Zeit b,S zum 31 . März 1905 . Eine allgemeine
Nenveranlagnng der Ergänzungssteuer findet somit
l » diesem Jahre nicht statt.

,Die vorgeschriebenen Formulare zu Steuer¬
erklärungen werden , soweit Zusendung durch die
Post nicht stattgefnnden hat , von heute ab . vor¬
mittag « von 9 bis 12 Ubr , in »leinen Geschäfts¬
räumen , Lnisenstraße No . 7. Zimmer 8. nach vor¬
heriger Anmeldung auf Zimmer 2 auf Verlangen
kostenlos verabfolgt . Zweite Exemplare des For¬
mulars werden nur ansnabmsweise an Stelle ver¬
dorbener ansgegeben , keinersaUs zur Aufstellung
von Konzepten . ”

Alle Briefe bitte lediglich zn adressieren : An
den Herrn Vorsitzenden der Veranlagungr -Kom-
mimon für den Stadtkreis Wierbadc » , hier.
Luiienstraße 7.

ES empfiehlt fick, für piejenigen , welche
bereits vor der amtlichen Deklarationsfrtst
daS Einkommen des künftigen Steuer-
jahres übersehen und berechnen können,
die Steuererklärnng schon früher einzu-reichen . *

Wiesbaden , im Dezemer 1903.
Luisenstraße 7.

Der Vorsitzende
der Veranlannngs -Komniissioil für den Stadtkreis

Wiesbaden.
Froehlich , Rcgierungsrat.

Nenjahrswttnsch - Ablösungskarten,
Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß

daß auch in diesem Jahre NenjahrSwunsch - Ab,
lösnngSkarte » seitens der Stadt ansgegeben werde«
Wer eine solche Karte erwirbt , flieht dadurch zü
erkennen , daß er auf diese Weise seine Glückwünsch,
darbringt und ebenso seinerseits auf Besuche oder
Kartenzusendungen verzichtet.

Kurz vor Neujahr werde » die Namen der
Karteninhaber ohne Angabe der Nummern der ge¬
lösten Karten veröffentlicht . Später wird durch
öffentliche Bekanntinachung eine? Verzeichnisse » der
Kartennnmmern mit Beisetzung der gezahlten Be¬
träge , aber ohne Nennung von Namen , Rechnung
abgelegt werden . .

Die Karten können RathhanS , Zimmer
No . 13 , sowie bei den Herren:

Kaufmann C . Mertz , Wilhelmstraße 18,
Kanfmani , Moebns , Tannurstraße 25,
Kaufmann Roth , Wilhelmstraße 54,
Kaufmann Unverzagt , Langgasse 30 , und
August Momberger , Holz - und Kohlen-

Handlung , Moritzstraße 7,
gegen Entrichtung von mindesten « 2 Mark für da»
Stück in Empfang genommen werden.

Der Erlös wird auch diese» Jahr vollständig
zu wohltbätigen Zwecken Verwendung finden.

Schließlich wird noch bemerkt , daß mit der
Veröffentlichung der Namen schon mit dem
23 . Dezember er. begonnen und da» Haupt»
verzeickinifi bereits am 31 . Dezember er«
veröffentlicht werde » wird . *

Wiesbaden , den 1. Dezember 1903.
Der Magistrat . — Arinenverwaltuug.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für da » Terrain der

Jnfanterie -Kaseriie an der Schwalbacherstraße hat
die Zustimmung der Ortspolizeibehörde erballen
und wird nunmehr im Rathhaur , 1. Obergeschoß,
Zimmer No . 38 a . innerhalb der Dienststunden zn
Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875 , detr . die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht , daß Einwendnnge » gegen diesen
Plan innerhalb einer präclusivischen , mit dem
9 . Dezember 1903 beginnenden und einschließlich
6 . Januar 1904 endenden Frist von 4 Wochen
beim Magistrat schriftlich anzubringen sind . *

Wiesbaden , den 5. Dezember 1903.
_ __ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Nach K 1 der hiesigen Hundesteuer - Ordnung

ist für jeden Hund , welcher in dem Stadtbezirk
Wiesbaden länger als 3 Wochen im Steuerjahre
gehalten wird , eine Jabressteuer von 20 Mark und
wenn der Hund eine Schnlterböhe von mehr als
50 cm hat , eine solche von 30 Mark zur Stener-
kasse zu entrichten.

Hiernach werden diejenigen Besitzer von Hunden,
welche im Laufe dieses Jahre « hier zugezogen sind
und die Hundesteuer bis jetzt auch nicht gezahlt
haben , zur Anmeldung der Hunde und zur Zahlung
der Hiindesteuer anfgefordert . Wer dieser seiner
Verpflichtung nicht nachkommt , verfällt in eine
Ordnungsstrafe bi « zu 80 Mark . *

Wiesbaden , den 7. Dezember 1903.
Der Magist rat . — Steuerverwaltung.

Bekanutmachnng.
Die Bekanntmachung vom 17. Anglist 1900

betr . die Acciscamtliche Behandlung de» von jagd-
berechtigten Personen erlegten Wilde « wird hiermit
aufgehoben , und treten mit dem heutigen Tage
folgende Bestimmungen widerruflich in Kraft.

. 1; » ach Gewicht zu veraccisende Wild
lHirsche , Rehe und Wildschweine ) ist aurnahmslo»
bei der Einfuhr in den Stadtbering den Vor¬
schriften der 88 1 und 9 der Accile -Ordnuna ent¬
sprechend vom Tranrportanten direkt vorzuführe»
und zu verabgaben.

2. Das nach Stücken accisepflichtigeWildprct
und Wildgeflüael , welche« von jagdberechtigtcn , in
Wiesbaden wohnhaften Personen selbst erlegt und
bier eingebracht wird , ist bei Ankunft der Jäger
a » einem der Bahnhöfe bei dem den Bahnhof
überwachenden Bccisebeamteu durch Uebergabe
eines vom Acciseamte gegen Erstattung der Selbst-
kosten ( 10 Pf . für 12 Stück ) zu beziehenden und
vom Jager vorschriftsmäßig aus, » füllenden An-
Meldescheines anzumelden.

3 . Das auf anderem Wege von in Wiesbaden
wohuhafte » jagdberechtigten Personen selbst ein-
gefuhrte » ach Stücke , zu veracciseude Wild braucht
nicht sofort vorgcführt und verabgabt zn werden,
muß dann aber entweder sofort oder doch spätestens
am nächste » Bormittage dem Acciseamte unter
Benutzung des unter 2. vorstehend genannten
Scheines angemeldet werden : auch kann der Schein
als Postkarte verwendet werden . Dar Gleiche
gilt , wenn ein Acciiebeamtcr an den Bahnhöfen
nicht angetroffen wird.

4 . Für dar hiernach unter Beuutznng der
Scheines augemcldete Wild findet monatliche Er¬
hebung der Accise derart statt , daß dem Anmelder
eine Acciseanforderiing für das im Laufe eine»
Kaleudermonats augemeldele Wild zu Anfang de«
folgende » Mouals zugeferligt wird.

Wer eingebrachtes Wild weder sofort vorsübrt
und verabgabt , noch sormularmäßig , wie uuter 2
und 3 oben aiigegedkn , anmeldet , wird wegen
Defraudation nach § 28 der Accise-Orduuug bestraft.

Nicht in Wiesbaden wohnhafte Personen habe»
da « von ihnen hier cingebrachtc Wild ausnahms¬
los den Paragr . 4 und 9 der Accise-Ordnuna
entsprechend vorzuführen und zu verabgaben . *

Wiesbaden , den 4. Slnanst 1903.
Der Magistrat.
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Bekanntmachung,
das Militär -Eriatzgeschäft für 1904 betr.
Unter Bezugnahme auf § 25 der deutschen

Wehrordnnng vom 22 . Nov . 1888 werden alle
dermalen sich hier aufhaltcndcn männlichen
Personen , welche

a ) in der Zeit voni 1. Januar lnS
31 . Dezember 1884 einschließlich geboren
und Angehörige des Deutschen Reiches
sind,

d ) dieses Alter bereits überschritte » , aber
sich noch nicht vor einer RekrntirnngS-
behörde gestellt , und

e) sich zwar gestellt , über ihre Militär-
Verhältnisse aber noch keine endgiltigc
Entscheidung erhalten haben,

hierdurch aufgefordcrt , sich in der Zeit vom
2 , Januar bi » 1 . Februar 1904 zum Zwecke ihrer
Aufnahme in die Rekrutirungr -Stammrolle im
Rathhause , Zimmer No . 18 ( Erdgeschoß ) nnr Vor¬
mittags von >/ «9 bi « »/ »l Uhr anzumelden und
zwar:
1. Die 1882 und früher geborenen Militär¬

pflichtige « .
Sonnabend , den 2. Januar 1904 , mit dem Buch¬

staben A bis einschließlich E,
Montag , den 4 . Januar 1904 , mit dem Buch¬

staben 1' bis einschließlich K,
Dienstag , den 5 . Januar 1904 , mit den Buch¬

staben L bis einschließlich 0,
Mittwoch , den 6 . Januar 1904 , mit den Buch¬

staben P bi » einschließlich S,
Donnerstag , den 7 . Januar 1904 mit den Buch¬

staben ^ T bis einschließlich Z.
2 . Die 1883 geborenen Militiirpflichtigen
Freitag , den 8. Januar 1904 . mit den Buchstaben

A bis einschließlich D,
Sonnabend , den 9 . Januar 1904 , mit den Buch

staben E bis einschließlich II,
Montag , den 11 . Januar 1904 , mit den Buchstaben

J bis einschließlich M,
Dienstag , den 12 . Januar 1904 . mit den Buchstaben

N dis einschließlich B,
Mittwoch , den 13 . Januar 1904 , mit den Buchstaben

8 bi» einschließlich v , ^
Donnerstag , den 14 . Januar 1904 , mit den Buch¬

staben V bis einschließlich Z.
3 . Die 1884 geborenen Militärpflichtige»
Freitag , den 15. Januar 1904 , mit dem Buch¬

staben 8,
Sonnabend , den 16 . Januar 1904 , mit den Buch¬

staben A , C , D.
Montag , den 18 . Januar 1904 , mit den Buch

staben E , F,
Dienstag , den 19 . Januar 1904 , mit den Buch

staben G, J,
Mittwoch , den 20 . Januar 1904 , mit dem Buch

staben 8 . ^
Donnerstag , den 21 . Januar 1904 , mit dem Buch

staben K,
Freitag , den 22 . Januar 1904 , mit dem Buch

staben L,
Sonnabend , den 23 . Januar 1904 , mit dem Buch

staben dl,
Montag , den 25 . Januar 1904 , mit den Buch
> staben N , 0,
Dienstag , den 26 . Januar 1904 , mit den Buch

staben P , Q,
Mittwoch , den 27 . Januar 1904 , mit dem Buch

staden E,
Donnerstag , den 28 . Januar 1504 , mit dem Buch

staben 8,
Freitag , den 29 . Januar 1904 , mit den Buch

staben T , U , V,
Sonnabend , den 30 . Januar 1904 , mit den Buch¬

staben IV , X . V , Z.

Bekanntmachung.
Mittwoch , den 30 . Dezember d. I»

Vormittags » soll in dem Stadtwalde Distrikt
„Unteres Ba »,nholz Nr . 4" das uachsolgend
bezeichuete Gehölz an Ort und Stelle öffentlich
meistbietend versteigert werden.

66 eichene Stämnic von zusammen 16,91 Festm .,
75 eichene Stangen >. Classe.
17 eichene Stangen II . Classe,
24 Rmtr . eichenes Prügelbolz,

265 Rmtr . buchenes Scheitholz,
212 Rmtr . buchenes Prügclholz,

4685 buchene Wellen.
Ruf Verlange » wirb bis zum 1 . Sep¬

tember 1904 Credit bewilligt.
Zusammenkunst Vormittags 10 Uhr bei dem

Förstcrhause im Dambachthale.
Wiesbaden , den 21. Dezember 1903.

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Betr . die Uusallversicherung der bei Rcgiebauten

beschäftigten Personen.
Der Auszug aus der Heberolle der Versicherungs-

Anstalt der Heffen -Naffauischcn BaugewerkS -Lerusr-
gcnossensckast für das Kalenderjahr 1903 über fite
von den Unternehmer » zu zahlenden VersicherungS-
Prämieu wird während zweier Wochen , vom
22 . l . M . ab gerechnet , bei der Stadtbauptkaffe im
Ratbhauic während der Vormittagr -Dleuststuuden
zur Einsicht der Bctheiligten offeugelegt.

Gleichzeitig werden die berechnete » Prämien-
bcträge durch die Stadtdanptkafse eiugezogen werden.

Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen
kann der Zahlungspflichtige , unbeschadet der Ver¬
pflichtung zur vorlansigen Zahlung , gegen die
Prämicnbercchnungbeidem GenoffenschaftSvorstande
oder dem nach § 21 der Banunfallversicherungs
gesetzer zuständige » anderen Organe der Genossen
chast Einspruch erheben . (8 28 des Gesetzes .) '

Wiesbaden » den 16. Dezember 1903.
Der Magistrat.

Die nickt hier geborenen Meldepflichtigen haben
bei ihrer Anmeldung ihre Geburtsscheine und die
znrückgestellten Militärpflichtigen ihre LoosnngS-
jchcine vorzulegen . Die erforderlichen Geburts¬
scheine werden von den Führern der CivilftandS-
register der betreffenden Gemeinde kostenfrei ans
gestellt . Die hier geborenen Militärpflichtigen be
dürfen eines Geburtsscheines sür ihre Anmeldung
Nicht.

Für diejenigen Militärpflichtigen , welche hier
geboren oder domicilbercchligt , aber ohne ander-
weiten dauernden Aufenthaltsort zeitig abwesend
sind ( auf der Reise begriffene HandlungSgehülfcn.
auf See desindlichc Seeleute u . s. w .) haben die
Eltern , Vormünder , Lehr - , Brod - oder Fabrik-
Herren derselben die Verpstichtnng . sie zur Stamm¬
rolle anzumelden.

Militärpflichtige Dienstboten . Haus - und
ipirthschaftsbeumte , HandlungSdiener , Handwerks¬
gesellen . Lehrlinge , Fabrikarbeiter u . s. w ., welche
hier in Diensten stehen , Studirende , Schüler und
Zöglinge der hiesigen Lehranstalten sind hier ge¬
stellungspflichtig und haben sich hier znr Stamm¬
rolle anzumelden.

Militärpflichtige , welche im Besitze des Be¬
rechtigungsscheines zum eiiijährig -frciwlUigen Dienst
oder de» BesähignnqSscheineS zum Seesteuermanntnd,haben beim Eintritt in das militärpflichtigeltcr ihre Zurückstellung von der Aushebung bei
dem Civilvorsitzcndc » der Ersatzkommijston , Herrn
Polizeipräsident von Schemk hier , zu beantragen
und sind alsdann von der Anmeldung zur Re
krutirungS -Stammrolle e» tbunden.

Die Unterlassung der Anmeldung zur Stamm
rolle in oben angegebener Zeit wird mit Geldstrafe
bis zu 30 Mk . oder mit Hast bi » zu drei Tagen
geahndet.

Militärpflichtige , welche mit Rücksicht auf ihre
Gamilienverhältniffe u . s. w . Besrcinng oder Zurück-
Wellung vom Militärdienst beanspruche » , haben die
derfallsigen Anträge bi» zum 1. Februar 1904 bei
dem Magistrat dahier schriftlich einzureichen und
zu begründen.

Nicht rechtzeitig cingcreichte Gesuche werden
Nicht berücksichtigt.

Wiesbaden , den 15. Dezember 1903.
Der Magistrat.

Brennholz -Verkauf.
Die Ratural »V «rpflegnngsstation dahier

ikauft von heule ab die nachvcrzeichneten Holz-
nen z» den deigesetzten Preisen : Buchenholz,
chnittig , Raummeter 12 .50 Mk . , Buchenholz
chnittig , Raummeter 13 .50 Mk .. Kiefern -Anzniide-
lz per Sack 1.— Mk . Da « Holz wird frei in»
ru « abgeliefert und ist von bester Qualität
estcllungcn werden von dem Hausvater Sturm
sang . Bereiusbaus , Platterstratze 2 . entgegn-
nomine » . Bemerkt wird , daß durch die Abnah, »-
m Holz die Erreichung des humane » Zweckes
r Anstalt gefördert wird. _ *

Bekanntmachung.
Der Umbau der Hauser Friedrichstraße 9 und

Marktstraße 16 soll in 2 getrennten Loosen , und
zwar Loos l Friedrichstratze 8 und Loos M
Marktstraße 16 in General-Entreprise vergeben
werden.

Angebote hierfür sind verschlossen und mit
entsprechender Aufschrift versehen bi » spätesten»

Donnerstag , den 31 . d. Mts . ,
Mittags 12 Uhr,

bei der Direktion der städt . Wasser -, GaS - und
Elektr . - Werke Marktstraße No . 16 , Zimmer
No . 6 , einzurcichen.

Die Bedingungen nebst Zeichnungen , unter
welchen die Vergebung der Arbeiten erfolgt , sowie
alle weiteren Auskünfte können an den Wochen¬
tagen Vormittag » von 10 — 1 Uhr i » dem
Geschäftszimmer Frtcdrichstr . 18 » Zimmer
No . 20 , gegen Zahlung von 2 Mk. in Empfang
genommen werden . *

Wiesbaden , den 19. Dezeniber 1903.
Die Direktion der städt . Master -, GaS - u.

ElektrieitätSwerke.

Bekanntmachung.
Der durch Magistratsbeschlnß v . 2 . Dez . 1903

abgeänderie 8 4 der „Bestimmungen über die
Abgabe von Gas , um Privatgevrauch"
wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Direktion
der städt . Master -, Gas - « . Elcktr .-Werke

8 4.

Berdingung.
Die Ausführung der gelammten Zimmer¬

arbeiten für den Neubau der Schulbaracken
an der Mainzerlandstratze zu Wiesbaden
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden.

AiigebotSformnlare , Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen köiinen während der Vormittags-
dienststunden im städt . Verwaltungsgebäude,
ariedrichstraße 15, Zimmer Ro , 9 , cingesehen , die
Verdingungsunterlagen auch von dort gegen Baar-
zahliing oder bestellgeldfreie Eiiiseiidnng von 50 Ps.
bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „ H . A . 54"
versehene Angebote sind spätestens bi«

Donnerstag , den 31 . Dezember 1803,
Vormittags 10 Uhr,

hierher cinzuieichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebencii und a « S-

gefülltcn Verdingunasformular eingcreichten An-
geboie werden berücksichtigt . *

Ziischlagsfrist : 30 Tage.
Wlesvaden , den 22. Dezember 1903.

Stadtbauamt , Abtheilung sür Hochbau.

Einrichtungs - n » Unterhaltungskosten
Da » ZuleitungSrohr vom Hauplrohr bis zur

Grenze des Privatgrundstückes wird ans Kosten
des Gaswerks gelegt und unterhalten und verbleibt
Eigenthum des letzteren ; ebenso verhält c» sich mit
dem Gasmesser , für welchen nur die Kosten der
Aufstellung , sowie eine entsprechende Miethe zu
vergüten sind.

Der übrige Theil der Leitung von der Grenze
des Grundstück » bi» zu dem Aufstellungsort des
GaSmefferS wird auf Koste » des Bestellers her-
gestellt und unterhalten , wobei über die Noth-
wendigkeit und den Umfang der vorzunehmenden
Reparaturen lediglich die Verwaltung des Gaswerks
entscheidet . Die ' Kosten für die Ausstellung der
Gasmesser » niit zugehörige » Hauptbahnen , sowie
die Herstellung der Verbindungen hat der beireffende
Gasabnehmer zu tragen.

In den Fällen jedoch , in welchem in ein und
dasselbe Gebäude autzer der einen noch eine weitere
Leitung eingeführt werden soll , oder wo der Ge-
nchsteller nicht Eigentbümer de» betreffenden

Hanse » ist, bat der Besteller die Gesammtkosten
der Leitung vom Hanptrohr ab und deren Unter¬
haltung zu tragen.

Die Größcnverhältnisse dieser Einrichtungen
werden nach Maßgabe der in dem Aiimeldcgcsuch
gemachien Mittheilungen über die Ausdehnung der
Anlage von der Verwaltung des Gaswerkes
festgestellt.

Die hiernach zu erhebenden , von der Verwaltung
des Gaswerks festzuietzenden Beträge werden nach
Fertigstellung der betreffenden Einrichtungen bei
Beträgen über 30 Mark dem Besteller in Rechnung
gestellt und sind alsbald , ipäteste » « aber bei Vor-
zeignng der bezügliche » Quittungen zn bezahlen,
unbeschadet etwa zn erbebender Reclamatro»
Beträge unter 30 Mark sind bei Borzeigung der
quittirten Rechnung fällig.

Der Verwaltung steht das Recht zn , für die
richtige Zahlung der von dem Gaswerk aurzn-
fübrenden Arbeiten und Lieferungen bei der An¬
meldung zum Gasbczug eine Caulion in der un¬
gefähren Höhe der Anlagekosten zu verlangen.

Bis znr vollständigen Zahlung aller Kosten
verbleibt die Leitung Eigentbuin der Gaswerks und
ist die Einrichtung dis dahin nur als leihweise
überlassen zn betrachten.

Bekanntmachung.
Im Hinblick aus das demnächst beginnende

neue Vierteljahr werde » hiermit diejenigen Hans-
eigeiithümcr , Hausverwalter oder Pächter , welche
wünschen , daß die Reinigung der Sand -̂ und
Fettsänge in ihren Hosraiten durch das Sradt-
bauamt auf ihre Kosten bewerkstelligt werde , ge¬
beten , die hierzu ersorderlichen schriftlichen oder
mündlichen Anmeldungen schon jetzt besorgen zu
wollen , damit die Aufnahme rechtzeitig erfolge » und
alsdann sofort zuni 1. Januar n . I ». mit der
Reinigung begonnen werden kann . Für diejenige»
Grundstücke , deren Sinkstoffbehälter bereits durch
das städtische Reinigungsunternehme » gereinigl
werden , ist eine erneute Anmeldung nicht mehr
erforderlich.

Wiesbaden , den 16. Dezember 1903.
Slbtheilung sür KanalisationSwesen.

Das Stadlbanarnt.

Accisc -Rnrkvergntnng.
Die AcciierückvergiilungSbeliäge au » vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen it »b können
gegen Empfangsbestätigung im Laufe dieies Monat«
in der Abferligungrstellc . Neugaffe 6 a,  Part . , Ein¬
nehmern , während der Zeit von 8 Vorm , bis
1 Nachm , und 3 —6 Nachm , in Empfang ge
nommcn werden.

Die bis zum 31 . d . M . Abend » nicht er
hobenen Accifcrückvcrgülungen werden den Em
pfangsberechtigten abzüglich Postporlo durch Post
ailweisuiig uberiandt werden.

Wiesbaden , den 12. Dezember 1903.
Städt . Acciseamt.

Verdingung.
Die AiiSiührnug der Klempnerarbeiten für

den Neubau des LeichenhauseS und chemischen
Laboratorium - des städtischen Kranken¬
hauses hiersclbit soll im Wege der öffentlichen
Aurschreibung verdungen werden.

Angcborsformularkj Verdingungsunterlagen und
Zeichnungen könne » während der Vormittagsdienst-
tunde » im städtischen Verwaltungsgebäude , Frtcd-
richstraßc 15 , Zinimer No . 9, eingesehcn . die Ver¬
dingungsunterlagen auch vo » dort gegen Bacr-
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von 50 Pf.
bezogen werden.

Verschlossene und mitder Aufschrift „ H . A . 53"
versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag , de» 2 . Januar 1804»
Vormittags 10 Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aur-

gesülllen Dcrdingungrsormular eingereichlcn Ange¬
bote werden berücksichtigt . *

Ziischlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 21. Dezember 1903.

Stadtbauamt » Abtheilung für Hochbau.

Berpflegnngs -Tarif
des städtischen Krankenhauses zu Wicsbase,

Vom 1. April 1903 ab in Gültigkeit . :
Für

1. Verpflegung in I . Classe täglich 7 Muk.
2 . „ II . „ „ 5

Daneben ist von den Kranken 1 »nd o
(Classe I und II ) an den beyandelndka
Oberarzt ein den Verhältnissen angemessene»
Honorar zu entrichten.

Außerdem sind von diesen Kranken die
Kosten sür Reinigen der Leibwäsche, st,
Medicin und sonstiae Heilmittel , Heilbad«
Verbandmaterial , Wein , Transport,
sondere Wartung und dergleichen befonbetj
zu zahlen.

8 . Verpflegung in III . Classe und zwar:
a)  für hiesige Einwohner , für Mitglied«

derjenigen Krankenkossen und «>-»
prichricbcnen Hülsskasse », welche ihren
Sitz im Stadtkreise Wiesbaden hab-n
sowie sür Personen , welche sür Rech,,-,,,»
der hiesigen städlischetl Anncil -Ve >wi»tnm
nntergcbracht sind , täglich 2 Mark
mit Extrazimmer 3 ,

b ) für alle übrigen Personen 3 „
mit Extrazimmer 4 „

c ) für Kinder bi » zum Alter von 10 Jahren:
wird in allen Classen der halbe Taris-

satz für Erwachsene berechnet.
4.  I » den Verpflegungssätzen der III. Elch

sind die Koste » für ärztliche Behandlung.
Medicin , Verbandmaierial , Leibwäsche :c.
mit ciitbalten.

Besonders zu vergüten sind dagegen die
baaren Ansiagen , für Thermalbäder , b«
sondere Wartung . Kleidung , künstliche
Glieder , Transporte pp.

Die Kosten für besondere Wartung können
ganz oder theilweise . je nach Lage der Vei-
bäitnisse des betreffenden Patienten , durch
Beschluß der Krankenhaus - Deputation
erlassen werden.

5 . Der Tag der Anfnahme und Entlassung
wird zusammen für einen Tag aerechnei.

6 . Für Patienten , welche für eigene Rechnung
verpflegt werden , ist bei der Äufiabme ein
entsprechender Geldbetrag bei der Kranken-
bauskasse -n deponiren.

7 . Für zahlunasfäbige Personen , welche im
Krankenhanse ärztliche Hülfe nachiuchen
und erhalten , die aber nicht aufgenomm»
sein wolle » , sind die Kosten für Medici»,
Verbandmaterial pp . zu erstatten.

8. Bei TodeSsällen der l . und II . Classe können
die Relikten zur Erstattung de» benutzten
ganzen Bettes berangezogen werden . _ ,

9. Für Ankleide » pp . von Leichen wird die in
der Fricdbofsordniing für die Stadl Wies-
baden festgesetzte Taxe von den AngebörWl
der Verstorbenen gezahlt und dem Äichlii-
ankleider vergütet.

Bei Verstorbenen , welche auS vffetitliM"
Armenmiiteln verpflegt worden sind, erfol«»
das Ankleiden unentgeltlich.

10 . Das Dienstboten -Jabresabonnenlent betragl
8 Mark für jeden Dienstboten.

Verdingung.
Die Arbeiten » tid Lieferungen zur Herstellung

der Entwässerunasniilaoe für die Erweiterungs¬
bauten der GaSfabrik (Loos III) sollen im
Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

AngcbotSsorntnlare . VerdingnngSnilterlagen
und Zeichnungen können während der VormiltagS-
dienststundcn im Ralbhause , Zimmer No . 57 , ein-
gksehen , die Verdingungsunterlagen ausschließlich
Zeichnungen auch von dort gegen Baarzahlnng
oder bcstellgeldsrcie Einsendung von50Pf . bezogen
werden.

Verschlossene »nd mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind svätesten » bi«

Dienstag , den 5 . Januar 1804,
Vormittags 11 Uhr,

hierher eiiizureichen.
Die Eröffming der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und a » r-

gesüllten VerdittgnngSsornuiIar eingereichten An¬
gebote werde » berücksichtigt . *

Zuschlagsfrist : 14 Tage.
Wiesbaden , den 17. Dezember 1903.

Stadtbauamt»
Slbtheilung für Kanalisationswesen.

Verdittgnng.
Die Lieferung von 1000 rv « , Shenit°

Pflastersteinen lEinbänpter) für die Bau°
verwaltnna der Stadt Wiesbaden soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Angebotssormnlare und Bei dingunarunierlagen
können während der VormittagSdienststundcn im
Rathhanse , Zimmer No . 53 . eingesehcn . auch von
dort gegen Baarzahlnng oder bestcllgcldfrei : Ein¬
sendung von 1 Mk . bezogen werden.

V -rschlossene » nd mit der Anfichriit „Syenit
versehene Auocbote sind spätesten ? bis

Samstag , den 8 . Jannar 1804,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen . , , . . „
Die Eröffnung der Angebote erfolgt ,n Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nnr die mit dem vorgeschriebenen und ans

gesüllte » Verdingnngsformular eingereichten An
geböte werden berücksichtigt.

Zuschlagrfrist : 6 Wochen.
Wiesbaden , den 15. Dezember 1903.

Stadtbanamt , «tbtheilnng für Straßenbau.

Bekanntlnnchttng.
Der Fruchtmarkt beginnt mährend der

Wintcrmonalc — Oktober bis einschließlich Mär,
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Bekanntmachung
ür die beteiligten Handwerksmeister Pv-

Die Einreichung der Rechnungen
über gefertigte UnterhaltungSarbeiten m
tädtischen Gebäuden ( Bezirk I— III ) J “' .

d . Quartal Oktober - Dezember :c. wird A-m»
in Erinnerung g-bcacht und eri -arten io*1?5 #
pätkstens de» 10 . Januar 1904.

Wiesbaden , den 16. Dezember 1904.
Stadtbauamt » Abteilung für

Bürean für Gebändcunterhalt « »«. ^
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Bekanntmachung.
Volksbadeanstalten betreffend . ^ <tai[

Vom 1. Oktober ab werden die :1 „nt
VolkSbäder an Wochentagen, außer Sa « M .
Tagen vor Feiertagen,von l ' i* bi « i !. 2
mittag « geschloffen . Die Badezenm nnd

In den Monaten Mai bis « eptember. #
mi,tags von 7- 0 -2 Uhr . Rachmiltog » vo>
80 - Uhr . In den übrigen Monaten , , ^ Dr o1 not.
von 8 — 10 - Ubr . Nachmittags von 1/ -^ .? . ^
An Samstagen » nd Tagen vor Feiertagen i - ^
Bäder stet » ' bi » 9 Uhr Abends und au«

bi« 20 , Uhr geöffnet .̂ _ fej£ ^äbtt
An Soiiii - » nd Feiertage » werden - >-

eine Stunde früher geöffnet lind mn 1u " ' Mteine VLUUvc . :k„ng
miitag « geichlossen . Die Fra »en-Abtheüu g u
stet» von 20, - 4 Uhr geschlossen.

Wiesbaden , den 18. September
DaS Ttad " ,an ^ „

Bekanntmachung. -aliiab-"
Auszug aus dem Ortsstatut für die Rf " ^ ' '°8gb

der Stadt Wiesbaden vom ll . Apru

8 16 . Spül -Slbtrrtte.
Die Svülapparatc imb Behälter ^ Sc-

Spülaboile müssen mindestens bet w -jj»
Nutzung jederzeit genügend Wasser m •
Haupt, »sührniigsrobr der Waffeilei u h«
Closetspielung darf demgemäß . auSgenw-
Reparaturen , bei Tage nicht abgencm .^ n
Bei besonders dem Froste auSgcsetzten

d, , N,tlieilioteu diekann auf Antrag der Betheiligteu dtt -
bchörde die zeitweise Abstellung 0» --̂ ^ in
sührnngSrobreS bei Gefahr de« t* ,nTrl al,rfasührnngsrobres bei Gefahr oes v-f" i
bei Tage durch besondere schriftliche
oeftatte «. •

Mit Bezug hterauf ersuchen wtt da
Hausbesitzer und Hausverwalter , wet« hknav
angegebenen Erlanbniß während
stehende » Winter « Gebrauch zu
ihre diesbezüglichen Aniräge
CaiialisntionSbllreau . Zimmer ^ N0i ? Xxr pW i
der Vorniillagrdicnslstnnden wündliai
lich zu stellen . , . qog,

Wiesbaden , den 19. November
Stadtbauamt , swC(

Abtheilnna für Ca "atisatwü52>

Dnick und Bert »« der » «ichellender, 's« eu Hol-Bm- druckere, tn BHcitmbin.
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